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SHGT - info-intern Nr. 85/22 
Coronavirus: Aktuelle Informationen 

- Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Corona-BekämpfVO 
- Verlängerung von Wirtschaftshilfen des Bundes 

 
 
Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Corona-BekämpfVO 
Die Landesregierung hat am 18. Februar 2022 die Corona-Bekämpfungsverordnung 
geändert (siehe zuletzt info-intern Nr. 64/22). Die Änderungsverordnung ist als Anlage 
beigefügt. Die Änderungen treten am 19. Februar 2022 in Kraft. 
 
Mit diesen Änderungen wird die angekündigte Lockerung der Kontaktbeschränkungen 
als erste Stufe von mehreren Öffnungsschritten bei den Infektionsschutzmaßnahmen 
umgesetzt (siehe dazu info-intern Nr. 80/22 und Nr. 82/22). 
 
Konkret geändert werden nur die Kontaktbeschränkungen für Ansammlungen und 
Zusammenkünfte zu privaten Zwecken durch eine Neufassung von § 2 Abs. 4. Nun-
mehr gibt es keine Einschränkung der Teilnehmerzahl mehr, wenn alle teilnehmenden 
Personen ab 14 Jahren geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen 
nicht geimpft werden können. Sobald ein Teilnehmer keine dieser Voraussetzungen 
erfüllt (also insbesondere ungeimpft ist), ist die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt. Dabei 
zählen Minderjährige in Begleitung nicht mit. Dies gilt sowohl im privaten als auch im 
öffentlichen Raum, also z. B. bei Zusammenkünften in Gaststätten. 
 
 
Verlängerung von Wirtschaftshilfen des Bundes 
Die Bundesregierung hat am 17. Februar 2022 mitgeteilt, dass die Überbrückungshilfe 
IV bis Ende Juni 2022 verlängert und die Neustarthilfe 2022 im 2. Quartal des Jahres 
fortgeführt wird. 
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Folgende konkrete Informationen zu den Hilfsprogrammen sind der Mitteilung zu ent-
nehmen: 
• Die Überbrückungshilfe IV wird unverändert bis Ende Juni 2022 verlängert. Unter-

nehmen erhalten über die Überbrückungshilfe IV weiterhin eine anteilige Erstattung 
von Fixkosten. Zusätzlich zur Fixkostenerstattung erhalten Unternehmen, die im 
Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen sind, einen Eigenka-
pitalzuschuss. 

• Ebenfalls fortgeführt wird die Neustarthilfe für Soloselbständige. Mit der „Neustart-
hilfe 2022 Zweites Quartal“ können Soloselbständige bis Ende Juni 2022 weiterhin 
pro Monat bis zu 1.500 Euro an direkten Zuschüssen erhalten, insgesamt für den 
verlängerten Förderzeitraum April bis Juni 2022 also bis zu 4.500 Euro. 

• Die FAQ zur Überbrückungshilfe IV und „Neustarthilfe 2022“ werden zeitnah über-
arbeitet. Nach Anpassung des Programms kann die Antragstellung über die be-
kannte Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  erfolgen. 

 
- Ende info-intern Nr. 85/22 - 
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